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§ 6 
Zahl der Empfänger 

Leistungsstufen können nach Maßgabe des Haushalts 
an insgesamt höchstens 10 vom Hundert der am 1. Januar 
eines Kalenderjahres vorhandenen Beamten mit Dienst
bezügen der Besoldungsordnung A, die das Endgrundge
halt noch nicht erreicht haben, gewährt werden. Dabei 
sollen alle Laufbahngruppen berücksichtigt werden. 

Bei Dienstherren mit weniger als 10 Beamten in 
Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A kann in 
jedem Kalenderjahr einem Beamten eine Leistungsstufe 
gewährt werden. 

§ 7 
Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Die Entscheidung über die Festsetzung einer Lei
stungsstufe und über das Verbleiben in der bisherigen 
Stufe trifft die zuständige oberste Dienstbehörde. Sie 
kann die Entscheidungsbefugnis auf andere Stellen über
tragen. 

(2) In den Gemeinden und Gemeindeverbänden ent
scheidet abweichend von Absatz 1 die nach dem Kommu
nalverfassungsrecht für beamtenrechtliche Entscheidun
gen zuständige Stelle. 

Für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen
den Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf
fentlichen Rechts gilt Entsprechendes. 

(3) Die EntsCheidung ist dem Beamten schriftlich 
mitzuteilen. Widerspruch und Anfechtungsklage haben 
keine aufschiebende Wirkung. 

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 10. März 1998 

(L.S.) 
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Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Innenminister 

Franz-Josef Kniola 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 
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Gesetz 
zur Änderung des Kurortegesetzes 

Vom 24. März 1998 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel I 

Das Gesetz über Kurorte im Lande Nordrhein-Westfa
len (Kurortegesetz - KOG) vom 8. Januar 1975 (GV. NW. 
S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 1984 
(GV. NW. S. 370), wird wie folgt geändert: 

1. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe d wird nach dem Wort "leisten" das 
Komma durch das Wort "oder" ersetzt und in 
Buchstabe e wird das Wort "oder" durch einen 
Punkt ersetzt. 

b) Buchstabe f wird gestrichen. 

2. An § 12 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Die Kurbeitragsregelungen können bestimmen, 
daß Personen, die innerhalb eines Kalendennonats 
weniger als drei Tage Unterkunft im Kurgebiet neh
men, nicht der Beitragspflicht unterliegen." 

Artikel rr 
Bis zu einer Regelung nach § 12 Abs. 3 KOG gilt in den 

betroffenen Bädern das bisherige Recht weiter. 

Artikel III 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 24. März 1998 

(L.S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

J ohannes Rau 

Der Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Axel Horstmann 
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Bekanntmachnng 
der Satznng der HauptfürsorgesteIle 

des Lan<Js.,haftsverbandes Westfalen-Lippe 
über die Zuweisung von Mitteln der 

Hauptfiirsorgestelle aus der Ausgleichsabgabe 
nach § 11 SchwbG an die örtlichen 

FürsorgesteIlen bei den kreisfreien Städten, 
Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 

in Westfalen-Lippe 
für das Haushaltsjahr 1998 

Vom 13. Februar 1998 

Die 10. Landschaftsversammlung des Landschaftsver
bandes Westfalen-Lippe hat aufgrund des § 11 des 
Gesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge und 
des Schwerbehindertengesetzes (DG-KoF SchwbG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. November 1987 
(GV. NW. S. 401) in Verbindung mit den §§ 6 Abs. 1 und 7 
Abs. 1 Buchstabe d) der Landschaftsverbandsordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 657) in der 
Sitzung am 13. Februar 1998 folgende Satzung der 
HauptfürsorgesteIle beschlossen, die hiermit bekannt 
gemacht wird: 

§ 1 

Für das HaushaltSjahr 1998 werden den kreisfreien 
Städten, Großen kreisangehörigen Städten und Kreisen 
als örtlichen Fürsorgestellen zur Erfüllung ihrer Aufga
ben nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 des Schwerbehindertengesetzes 
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehin
dertengesetz vom 31. Januar 1989 (GV. NW. S. 78) 

30 vom Hundert 

des Aufkommens an Ausgleichsabgabe zugewiesen. 

§2 

Aufkommen an Ausgleichsabgabe im Sinne dieser 
Satzung sind die Einnahmen der Hauptfürsorgestelle 
Münster.im Haushaltsjahr 1997 aus den Ausgleichsabga
bezahlungen der Arbeitgeber gemäß § 11 des Schwerbe
hindertengesetzes unter Berücksichtigung des Finanz
ausgleichs zwischen den HauptfürsorgesteIlen für das 
Jahr 1996 abzüglich der Abführung an den Ausgleichs
fonds gemäß § 11 Abs. 4 des Schwerbehindertengesetzes. 
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